
An das 
Zentrale Prüfungssekretariat 
z.H. Frau Elisabeth Steiger 
im Hause 
 
 
Juristische Universitätsprüfung 
Klausur im Wintersemester 2019/2020 
 
Schwerpunktbereich 23 (alte StuPO, gültig ab WS 2012/2013 samt Änderungen zum WS 
14/15) 
 
Klausur Teilbereich I: Kriminologie, Jugendstrafrecht, Strafvollzug, Forensische 
Psychiatrie 
 
 

Hilfsmittel: 

 Schönfelder, Deutsche Gesetze / Sartorius I, Verfassungs- und Verwaltungsgesetze 
(jeweils Grundwerk, aktueller Stand) 

 Nomos Gesetze, Zivilrecht / Öffentliches Recht / Strafrecht / (aktuelle Auflage) 

 StVollzG/Strafvollzugsgesetze (dtv: StVollzG des Bundes mit Verwaltungsvorschriften, 
Strafvollzugsgesetze der Länder, Strafvollstreckungsordnung... 22. Aufl. 2019 

 

Ältere Ausgaben dieser Hilfsmittel dürfen verwendet werden. Das Risiko, dass sich der 
Sachverhalt mit Hilfsmitteln, die nicht dem aktuellen Stand der Gesetzgebung entsprechen, 
nicht (vollständig) bearbeiten lässt, trägt der Bearbeiter. 
 

Die Hilfsmittel dürfen keine Bemerkungen enthalten. Ausgenommen sind einzelne hand-
schriftliche Verweisungen auf Vorschriften (Zahlenhinweise) sowie gelegentliche Unter-
streichungen, soweit sie nicht der Umgehung des Kommentierungsverbots dienen oder 
systematisch aufgebaut sind. 

 
 Die Hinweise zur Hilfsmittelbekanntmachung für die Erste Juristische Staatsprüfung 

(EJS) gelten analog. Soweit das Hilfsmittel darüber hinausgehende Bemerkungen, Notizen, 
Verweise etc. enthält, ist es nicht zugelassen. 

 
Kopien, Beilagen und eingefügte Blätter sind nicht zugelassen. Ausgenommen sind 
Beilagen, die vom Verlag den zulässigen Hilfsmitteln beigegeben werden. 
 
Sollte sich der Prüfungsstoff auf Gesetze erstrecken, die durch die oben genannten 
Hilfsmittel nicht abgedeckt werden, so werden die entsprechenden Materialien vom 
Prüfungsausschuss zur Verfügung gestellt. 

 
Die Verwendung von Registern ist zulässig, sofern diese ausschließlich Gesetzes-
bezeichnungen und Verweisungen auf Vorschriften (Zahlenhinweise) beinhalten und nicht 
der Umgehung des Kommentierungsverbots dienen. 

 
Die Prüfungsteilnehmer haben die Hilfsmittel selbst mitzubringen. 

 
 
 
 

       
Passau, 3.2.2020            
      (Prof. Dr. Robert Esser) 


